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Wien, am 10. April 2008 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Münster, 
 
 
der Dachverband der Pflichtschulelternvereine dankt für die Übersendung des Bundesgesetzentwurfs 
zum Schulorganisationsgesetz. 
 
Wir begrüßen es sehr und freuen uns, dass die Bemühungen der Eltern- und Familienverbände im 
Elternbeirat des BMUKK nach 20 Jahren erfolgreich waren 
 
- 1988:   Volksbegehren zur Senkung der Klassenschülerzahlen 
 
- 10. Jänner 2001: Bürgerinitiative betreffend „Senkung der Klassenschülerhöchstzahl“ – 

Übergabe von 45.159 Unterschriften an NR-Präsident  
Dr. Heinz Fischer 

 
-  7. Oktober 2004: Bürgerinitiative für „Schulqualität“, u.a. Senkung der 

Klassenschülerhöchstzahl 
 
und die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl nun endlich gesetzlich geregelt wird. 
 
Damit die Zahl 25 auch wirklich die „Klassenschülerhöchstzahl“ ist, ersuchen wir die strikte 
Einhaltung der Zahl 25 – ohne Überschreitung von 20vH – gesetzlich zu verankern.  
 
§ 8e: 
Wir begrüßen die Fortführung der Sprachförderkurse an den Volksschulen sowie deren Ausweitung 
auf die Hauptschulen und Polytechnischen Schulen.  
 
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Maria Zoufal e.h.       Dr. Gerald Netzl 
Schriftführerin        Vorsitzender 
 

Maria Smahel e.h. 
Geschäftsführerin 
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